Echte Autonomie, mehr Demokratie

- ein Kommentar von SPÖ-Parteivorsitzendem Alfred Gusenbauer

Die SPÖ lehnt das Universitätsgesetz 2002 ab und plädiert in einem eigenen Reformkonzept zur Uniorganisation für mehr Selbstverwaltung und Mitbestimmung sowie für die Abschaf-fung der Studiengebühren. Im Bereich der Forschung soll die Internationalisierung verstärkt werden.

Die konservative Wende in der Hochschulpolitik, die in Studiengebühren, Sparprogrammen und einem zunehmend demotivierenden Dienstrecht zum Ausdruck kommt und im Uni-versitätsgesetz 2002 ihren bisherigen Gipfelpunkt erreicht, lehnen die Sozialdemokraten ab. Die SPÖ hat dem Universitätsgesetz im Parlament nicht zugestimmt und wir wollen dieses Gesetz in entscheidenden Punkten wie Mitbestimmung, Dienstrecht, Rechte des Mittelbaues und der Hochschülerschaft, Autonomie, Medizin-Universitäten etc. ändern und die Studiengebühren abschaffen. 

Wir wollen ein Gesetz, das an den Universitäten selbst breite Zustimmung findet und als positiver Fortschritt beurteilt wird. Als Alternative bietet die SPÖ das SPÖ-Reformkonzept zur Universitätsorganisation an. Im Gegensatz zur Bundesregierung geht man in der SPÖ davon aus, dass keine Reform ohne die Uni-Angestellten und die Studierenden gemacht werden kann. Es soll die universitäre Mitbestimmung aller betroffenen Gruppen, die demokratische Selbstverwaltung der Universitäten und eine höhere Qualität in Lehre und Forschung ge-währleistet werden. Die Studiengebühren sollen wieder abgeschafft, das universitäre Leistungsangebot soll erhalten und weiterentwickelt werden. Die von uns vorgeschlagene Struktur integriert sämtliche Interessen aller betroffenen Gruppen an den Universitäten und garantiert echte Autonomie anstatt die Erhöhung des Einflusses der Bundesregierung. Demgegenüber beinhalten die bisherigen legistischen Veränderungen im wesentlichen die Einführung des Sozialen Numerus Clausus durch Studiengebühren, Scheinautonomie, Sicherung schwarz-blauer Einflussnahme, Gängelung von Lehre und Forschung, massive Einschränkung der Mitbestimmung sowie die Ausschaltung der ÖH. 

Nur demokratische Selbstverwaltung garantiert echte Autonomie, das vorliegende Universitätsgesetz 2002 zerstört jedoch die bestehende Selbstverwaltungsstruktur. Auch wird damit eine künstliche Einteilung in zwei Gruppen betrieben. Zu befürchten ist eine Spal-tung der Lehrenden, die extrem schädlich für den wissenschaftlichen Zusammenhalt an den Universitäten ist. 

Darüber hinaus stellt die Verschiebung der wissenschaftspolitischen Zieldefinition, weg von einer parlamentarisch-demokratischen Ebene in Richtung Verwaltungsebene eine äußerst bedenkliche Entwicklung dar.

Aufgrund der Umstellung auf das Universitätsgesetz 2002 werden zusätzliche Mehrkosten für die Universitäten entstehen, die sich auf die Qualität der Lehre auswirken. Im Hinblick auf den zunehmenden internationalen Konkurrenzdruck wird es immer schwieriger werden, qualifizierte Mitarbeiter für die Universitäten zu gewinnen. Bereits jetzt ist ein nicht unwesentlicher Teil der österreichischen Forscherinnen und Forscher im Ausland tätig. Eine Absage ist bei dieser Gelegenheit auch der xenophoben Politik dieser Regierung zu erteilen, die dazu führt, dass Wissenschaftern aus anderen Ländern das Hiersein versauert wird und ihnen diverse fremdenrechtliche Hürden in den Weg gelegt werden.

Die Eckpunkte des SPÖ-Konzepts: 

Das SPÖ-Konzept, das zur Diskussion steht, sieht vor, dass die Grundsätze der Leistungs-vereinbarungen und des Entwicklungsplanes im Hauptausschuss des Nationalrats ent-schieden werden, womit die Wahrnehmung der politischen Verantwortung gewährleistet wird. In der neu zu schaffenden "Österreichischen Hochschulkonferenz" sollen in Zukunft alle Universitäten, Fachhochschulen und pädagogische Hochschulen vertreten sein. Sie soll die gegenwärtig bestehende Rektorenkonferenz ersetzen und längerfristige Perspektiven des österreichischen tertiären Bildungssektors beraten sowie internationalen Entwicklungen Rechnung tragen. In ihren Kompetenzbereich fällt die Erstellung eines Entwicklungsplans für die Universitäten und Hochschulen, der dem Parlament vorgelegt wird. Auch soll der Vorschlag zur Budgetaufteilung von der Hochschulkonferenz kommen. 

Der Universitätsrat soll im Gegensatz zum Standpunkt der Bildungsministerin gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen und nicht nur den Wünschen der Bundesregierung. Elf Personen aus den Bereichen Uni-Lehrerschaft, ÖH, Absolventen, Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretung, Bundesministerium, Bundesland und Forschung sollen auf breiter Ebene die Interessen der Universität in Form von Ausschreibung des Rektorenpostens und Genehmigung des Budgetplans formulieren. Im Universitätsgesetz 2002 ist der Uni-Rat als Zentrum des parteipolitischen Zugriffs konzipiert, während das SPÖ-Konzept dem Uni-Rat die Kompetenzen eines Aufsichtsrats zuerkennt. 

Während die wesentlichen Aufgaben des Rektorats gemäß SPÖ-Entwurf darin bestehen, das Amt der Universität zu leiten und den Abschluss der Leistungsvereinbarungen zu vollziehen, soll der Senat die Organisationsstruktur und den Entwicklungsplan festlegen sowie den/die RektorIn wählen. Leitungsfunktionen sollen innerhalb der Universitäten nicht nur von Professorinnen und Professoren, sondern von allen qualifizierten Personen besetzt werden können. 

Unterhalb des Senats soll es ebenso entscheidungsbefugte Gremien geben, deren Anzahl und Inhalt jedoch den Unis überlassen bleiben sollen. Die einzige Vorgabe, die wir hiezu geben wollen ist, dass alle relevanten Gruppierungen in diesen Gremien vertreten und deren Mitbestimmung gewährleistet sein müssen. 

Während das Universitätsgesetz 2002 eine Provokation für alle betroffenen Gruppen dar-stellt, hat die SPÖ nun ein überlegtes und wirksames Programm vorgelegt. Die von Ministerin Gehrer oft zitierten 'Weltklasse-Unis' sind nur dann möglich, wenn man die Interessen aller betroffenen Gruppen mit einbezieht. Die Regierung Schüssel hat das Uni-versitätsgesetz 2002 noch vor dem Sommer in Eile beschlossen, ohne einen ausreichenden Diskussionsprozess zu führen. Die SPÖ bezweifelt die Verfassungskonformität dieses Gesetzes und hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, das derzeit ausgearbeitet wird. Eine Verfassungsklage gegen das Universitätsgesetz 2002 wird voraussichtlich Mitte November eingebracht werden.

Außeruniversitäre Forschung:

Aber auch um die außeruniversitäre Forschung steht es nicht zum besten. Die letzten zweieinhalb Jahre waren verlorene Jahre für die Politik von Forschung und Entwicklung. Hier ist ein Kurswechsel dringend nötig. Der Präsident der Akademie der Wissenschaften, Werner Welzig, erklärte gegenüber der Tageszeitung "Der  Standard" am 28. Mai dieses Jahres: "Fehlende Strategie, mangelhafte finanzielle Abdeckung - um die außeruniversitäre Forschung ist es schlecht bestellt. Und das obwohl die Regierung große Versprechungen, von der Anhebung der Forschungsquote bis zum Wissenszentrum Österreich, abgegeben hat. Die Forschungsinitiative ist abgeblasen." Dieser Einschätzung kann man nur zustimmen. Aufgrund von drei inkompetenten FPÖ-ForschungsministerInnen und einer ÖVP-Wissen-schaftsministerin Gehrer, die sich in der Frage der Förderung von Forschung und Entwicklung wenig einbringt, ist Österreich mit seiner Forschungsquote deutlich weniger weit, als noch vor drei Jahren unter dem SPÖ-Forschungsminister Caspar Einem. 

So hat die Regierung Schüssel als einzige Regierung in der EU das sechste Rahmen-forschungsprogramm abgelehnt, das zusätzliche Mittel für Forschung und Entwicklung gebracht hätte. Das ist ein erheblicher Wettbewerbsnachteil für den Standort Österreich. 

Um den Wirtschaftsstandort Österreich zu sichern und jungen Menschen faire Chancen im österreichischen Wissenschaftsbereich zu ermöglichen, braucht es ein effektives Konzept, das sowohl in der Schule als auch in Wirtschaft und in den Regierungsressorts ansetzt. 

Als erster Punkt sei hier die Bündelung aller Technologiekompetenzen zu nennen. Für sinnvoll halten wir eine Zusammenfassung der Forschungsagenden mit jenen der Wissen-schaft einschließlich der Fachhochschulen einerseits und ein eigenes Bundesministerium für Schulen und Weiterbildung andererseits. Des weiteren muss man den Rat für Forschung und Entwicklung ernst nehmen und seine Kompetenzen erhöhen. Diese sind derzeit minimal und die zuständigen MinisterInnen haben sich als beratungsresistent erwiesen. Drittens muss die Forschung in Österreich unbedingt internationalisiert werden. Wir wollen die besten Köpfe haben, egal woher sie kommen. So ist in vielen Betrieben, in denen Forscherinnen und Forscher zum Einsatz kommen, die Arbeitssprache Englisch, trotzdem müssen sich auslän-dische Experten mit Deutschkursen herumschlagen. 

Was die SPÖ fordert:

· Freier Zugang zur Bildung: Leistungsangebot weiterentwickeln, Studiengebühren abschaffen

· Echte Autonomie stärken, Einfluss der Parteien verhindern

· Demokratische Mitbestimmung aller Universitätsangehörigen erhalten

· Konzentration der Mittel für eine stärkere Teilnahme an internationalen Programmen 

· offene Grenzen für den Austausch von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern 

· weitere Programme zur Intensivierung der Kooperation zwischen universitärer und außeruniversitärer Forschung

· Planungssicherheit durch mittelfristige Finanzierung der Programme 

· Lukrierung von zusätzlichen Mitteln aus Patenten 

· Gründung eines Ausschusses für Zukunftsfragen im Parlament

· Nicht nur technische, sondern auch soziale Zusammenhänge von Innovation sollen erforscht werden.
Dr. Alfred Gusenbauer, SPÖ-Parteivorsitzender (Wien, 15. Oktober 2002)
